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Geschéftszahl: 2020-0.616.520 . November 2020

Sehr geehrter Herr Prasident!

Die Abgeordneten zum Nationalrat Rauch und weitere Abgeordnete haben am 24. September
2020 unter der Nr. 3525/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend
Storfalle im AKW Temelin seit 2019 gerichtet.

Diese beantworte ich wie folgt:

Im Allgemeinen moéchte ich Folgendes festhalten:

Wann und in welchen Fallen andere Staaten lber Ereignisse in kerntechnischen Anlagen wie
Kernkraftwerken und in radiologischen Notfallen zu informieren sind, ist in internationalen
Konventionen, europaischem Recht und bilateralen Abkommen geregelt. Kontaktstelle ist in
allen Féllen das rund um die Uhr besetzte EKC (Einsatz- und Koordinationscenter) im BMI, das
,radiologische” Informationen unverziiglich an die , Bereitschaft Strahlenschutz” im BMK wei-
terleitet. Auf internationaler und europaischer Ebene wird das BMK auch direkt informiert.

GemaR der internationalen Bewertungsskala (International Nuclear and Radiological Event
Scale - INES) wird ein Ereignis der Stufe 2 als Storfall bezeichnet. Bei einem Storfall kommt es
zu keiner Freisetzung radioaktiver Stoffe aulRerhalb der Anlage.

Erst bei einem Ereignis der Stufe 3 (Ernster Storfall) kommt es auch zur Freisetzung radioakti-
ver Stoffe auBerhalb der Anlage. Ereignisse der Stufe 1 werden als Stérung bezeichnet.

Internationale Ebene:

Das ,Ubereinkommen uber die frithzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfillen” unter
den Auspizien der Internationalen Atom-Energie-Organisation (IAEO) normiert, dass ein Unfall,
,bei dem radioaktive Stoffe freigesetzt werden oder werden kénnen und der zu einer internati-
onalen grenziiberschreitenden Freisetzung gefiihrt hat oder fiihren kann, die fiir die Sicherheit
eines anderen Staates vor Strahlungsfolgen von Bedeutung sein kénnte“, zu melden ist. Eine
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sofortige Meldeverpflichtung besteht bei Ereignissen der INES-Stufe 2 und hoher. Die Ver-
tragsstaaten kénnen aber auch bei anderen radiologischen Ereignissen eine Benachrichtigung
vornehmen.

Informationsaustausch und Alarmierung erfolgen heute primar (iber das von der IAEO einge-
richtete Web-basierte System USIE (,Unified System for Information Exchange in Incidents
and Emergencies”). Darliber hinaus sind auch andere Kommunikationskanile eingerichtet
(Fax, Telefon, E-Mail, Videokonferenz).

Europadische Ebene:

Gemal Entscheidung des Rates vom 14. Dezember 1987 liber Gemeinschaftsvereinbarungen
far den beschleunigten Informationsaustausch im Fall einer radiologischen Notstandssituation
(87/600/Euratom) besteht ein dringlicher, verpflichtender Informationsaustausch bei einem
radiologischen Notfall oder bei ungewéhnlichen, erhohten Messwerten der Umweltradioakti-
vitdt, aufgrund derer ausgedehnte MaRnahmen zum Schutz der Bevdlkerung veranlasst wer-
den. Zusatzlich sollte (auf freiwilliger Basis) gemeldet werden, falls eine dringliche Verbreitung
zum Vorteil der Mitgliedsstaaten ist, zB bei Verlust bzw. Fund von hochradioaktiven Strahlen-
quellen oder bei Ereignissen mit hoher medialer Auswirkung.

Informationsaustausch und Alarmierung erfolgen lber das von der EK eingerichtete Web-
basierte System ECURIE (,European Community Urgent Radiological Information Exchange”).
Dieses System besitzt eine eingebaute Alarmierungsfunktion tber Telefon, Fax, Email und
SMS.

Bilaterale Ebene:

Osterreich hat mit allen Nachbarstaaten, abgesehen von Italien und Liechtenstein, bilaterale
»Nuklearinformationsabkommen” abgeschlossen. Derartige Abkommen bestehen weiters mit
Polen, der Ukraine, WeiRrussland, der Russischen Foderation und — aus historischen Griinden
— Tadschikistan. Diese Abkommen regeln unter anderem die Information der jeweils anderen
Vertragspartei im Falle von relevanten Ereignissen in Kernkraftwerken und anderen kerntech-
nischen Anlagen sowie im Falle von radiologischen Notfallsituationen. Die diesbezliglichen
Bestimmungen sind als bilaterale Prézisierung des Internationalen ,Ubereinkommens tber die
friihzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfallen” zu sehen.

Diese bilateralen , Nuklearinformationsabkommen® sehen eine unmittelbare Meldepflicht ab
der INES-Stufe 2 vor.

Unbeschadet dessen werden im Rahmen der in der Regel einmal jahrlich stattfindenden Ex-
pert_innentreffen zu den bilateralen , Nuklearinformationsabkommen® auch nichtklassifizierte
Ereignisse erortert, sofern sie direkt oder indirekt fir die nukleare Sicherheit von Relevanz
sein konnten.

Fir das KKW Temelin in der Tschechischen Republik gibt es im Rahmen des ,Melker-
Protokolls” von 2000 zusatzlich eine Info-Hotline Vereinbarung, die sehr detaillierte und wei-
tergehende Meldepflichten fir Ereignisse im KKW Temelin vorsieht.

|ll

Gemal den im ,,Melker Protokoll“ festgelegten Meldekriterien werden Zwischenfille in bei-
den Blocken des KKW Temelin liber die , Info-Hotline” als ,,Quickinformationen” gemeldet.

Generell ist festzuhalten, dass es keine vergleichbaren Meldepflichten fiir andere Kernkraft-
werke in Osterreichischen Nachbarlandern gibt. Entsprechend den Meldekriterien sind Te-
melin-Quickinformationen sehr rasch (binnen 72 Stunden) nach dem Ereignis und in den meis-
ten Fillen bereits ab INES 0 an Osterreich weiterzuleiten. Bei der spiteren finalen INES-
Einstufung eines Ereignisses werden auch die Hintergriinde, wie es zu dem Ereignis kommen
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konnte, beleuchtet und bewertet. Das dauert in der Regel weit langer als die 72 Stunden-
Meldefrist fir Quickinformationen.
Die ,Info-Hotline” ergédnzt die etablierten Informationswege und Informationspflichten, wie
sie gemall dem bilateralen ,Nuklearinformationsabkommen* bei tatsachlichen Storfallen zum
Tragen kommen.
Zu den einzelnen Fragen:
Zu den Fragen 1 und 2:
» Wie viele Zwischen- bzw. Stérfille sind Ihrem Ministerium seit Anfang 2019 von Seiten
des AKW Temelin bekannt?
» Welche konkreten Zwischen- bzw. Stérfille wurden seit Anfang 2019 von Seiten der Be-
treiber des AKW Temelin gemeldet?
Gemal den im ,Melker Protokoll” festgelegten Meldekriterien werden Zwischenfille in bei-
den Blocken des KKW Temelin Gber die , Info-Hotline” als ,Quickinformationen” gemeldet.
Von Anfang 2019 bis 24. September 2020 wurden insgesamt 9 Quickinformationen von der
tschechischen Aufsichtsbehérde an die 6sterreichischen Behorden tGbermittelt.
Temelin Quickinfos: 01.01.2019-01.10.2020
e INES O (vorldufig): 2 Ereignisse
e AulBerhalb INES: 6 Ereignisse
e Ubung: 1 Ereignis
Nr. | Ereignisdatum | Block | Beschreibung Status KKW INES
Ankiindigung Ubung ZONA 2019
99 6.6.2019 mit Temelin KKW 10.-12.Juni 2019 Ubung
Kleiner Brand am Reaktorgelande
(von Block 1 rund 200 m entfernt
bzw. von Block 2 450 m entfernt); | Block 2 aufgrund
Der Brand wurde durch die auto- | von Revisionsar-
matische Brandmeldeanlage un- beiten auller Be-
mittelbar entdeckt und von der trieb
lokalen Betriebsfeuerwehr ge- aulerhalb
100 28.6.2019 - [6scht. INES
Erhohte Vibrationen der Turbine
von Block 1 beobachtet. Infolge
dessen wurde die Leistung der
Turbine - und dem"gemal'é auch Der Reaktor wur-
des Reaktors - zurlickgenommen. .
) . o de auf letztlich
Die Turbine wurde schlieBlich um o/ | s
05:49 p.m. ausgeschaltet. Dieser 38% L.elstung
. S reduziert.
Vorfall ereignete sich im nicht
nuklearen Dampfkreislauf und
hatte keine Auswirkungen auf das aulerhalb
101 11.11.2019 1 Personal oder die Umwelt. INES
Am 23. Dezember 2019 wurde ein .
Wasserstoffleck im Kiihlsystem Blc.)Ck L:ist der-
vom Generator entdeckt. Am 24. zeit abgedreht
(Cold shutdown). | auBerhalb
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die Leistung von Block 1 herunter-
gefahren. Der Turbinengenerator
wurde um 18.00 Uhr abgeschaltet.

103

10.4.2020

Etwa 2,8 m3 Wasser mit einer Ak-
tivitat von 43,4 kBqg/l vom Brenn-
elementlagerbecken sind heraus-
gestromt und letztlich durch eine
Bodendrainage in einen Drainage-
tank geflossen. Nachdem man die
Situation erkannt hatte, wurde
das Leck geschlossen. Anschlie-
Rend wurden Dekontaminierun-
gen durchgefiihrt. Das Ereignis ist
auf ein menschliches Versagen
zurickzufiihren.

Block 1 seit Wo-
chen wegen War-
tungsarbeiten
heruntergefahren

auBBerhalb
INES

104

15.5.2020

Am 15 Mai 2020 (00:46 Uhr) wur-
de Block 1 durch das automati-
sche Steuerungssystem (RCLS 1&C)
heruntergefahren. An der Fehler-
behebung wird gearbeitet. Wah-
rend der Abschaltung wird auRer-
dem ein Gummikompensator (fle-
xibles Element zwischen Rohrlei-
tungen) an der Leitung zum
Hauptkondensator im nicht-
nuklearen Teil ausgetauscht. Der
Abschluss der Arbeiten und Wie-
derhochfahren von Block 1 ist fiir
Montag, 18. Mai 2020 geplant.

Block 1: ist der-
zeit abgedreht
(Cold shutdown).

0
(vorlaufig)

105

21.5.2020

AufSerhalb von Block 1 und Block 2
(Auxiliary Service Building) - Der
Operateur des Wasser-
Behandlungssystems (active water
treatment system) bemerkte um
08:10 Uhr einen Flussigkeitsver-
lust im Verdampfer. Als Grund
wurde eine halb ge6ffnete Arma-
tur ausfindig gemacht und um
09:51 Uhr geschlossen. Etwa 2 -
2,5 m3 Wasser sind ausgetreten
und wurden in dafiir vorgesehe-
nen Auffangbehaltern aufgefan-
gen. Weder Personal noch die
Umgebung wurden kontaminiert.

Block 1 und Block
2 normal in Be-
trieb

auBerhalb
INES
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106

30.5.2020

Temelin Block 2 befand sich im
normalen Betrieb, als am
30.5.2020 um 7:25 Uhr im Kon-
trollraum die Meldung aufschien,
dass der Druck am Auslass der
Hauptkreislaufpumpe (main circu-
lation pump) tber 284 kPa lag.
Der Fluss fiel in weiterer Folge ab.
Zur gleichen Zeit gab es Probleme
mit dem Filter der Wasserreini-
gung. Dadurch kam es zu Druck-
schwankungen. Erst als einer der
Operateure ein Ventil 6ffnete,
stabilisierte sich der Zustand. Et-
wa 1,2 m? Flissigkeit aus dem
Primarkuhlkreislauf floss ins Con-
tainment. Es wurden keine Perso-
nen kontaminiert.

Temelin Block 1
normal in Betrieb

auBBerhalb
INES

107

17.9.2020

Aufgrund starker Vibrationen im
Turbogenerator wurde der Reak-
tor zundchst schrittweise herun-
tergefahren. Aufgrund anhalten-
der Vibrationen wurde schlief8lich
der Turbogenerator manuell ab-
geschaltet. Der Reaktor ist nach
einer nicht notfallbedingten
Schnellabschaltung in einem stabi-
len Zustand. Eine mogliche Ursa-
che wurde bereits identifiziert.

Temelin Block 2
normal in Betrieb

0
(vorlaufig)

Zu Frage 3.

» Welche konkreten Schritte werden bei Meldungen von Zwischen- bzw. Stérfdllen von
Seiten lhres Ministeriums eingeleitet?

Meldungen aufgrund internationaler Konventionen, des europaischen Rechts oder der bilate-
ralen Abkommen werden an das Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) im BMI Ubermittelt.
Das EKC leitet ,,radiologische” Informationen unverziiglich an den Bereitschaftsdienst der Abt.
Strahlenschutz im BMK weiter. Im BMK werden diese Informationen umgehend bewertet und
folgende Veranlassungen getroffen:

Einholen weiterer Informationen
Abschitzen moglicher Auswirkungen des Ereignisses auf Osterreich

Information der 6sterreichischen Behérden auf Bundes- und Landesebene
Information der Bevdlkerung
Erforderlichenfalls Festlegen von MaBnahmen zum Schutz der Bevélkerung
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Zu Frage 4:
» Werden angrenzende Landesregierungen bei Bekanntwerden von Meldungen (iber

Zwischen- bzw. Stérfélle von Seiten Ihres Ministeriums zeitnah informiert?

Wie bereits in meiner Beantwortung zu Fragepunkt 3 ausgefiihrt, ist die zeitnahe und regel-
mafige Information der Behorden aller Bundesldander sowie auf Bundesebene eine der ersten
Veranlassungen des BMK.

Zu den Fragen 5,6 und 7:
» Wenn ja, in welcher Form?
» Wenn ja, wie oft wurden angrenzende Landesregierungen seit Anfang 2019 liber Zwi-
schen- bzw. Stérfélle informiert?
» Wenn nein, warum nicht?

IM

Die Temelin Quickinformationen gemaR ,Melker Protokoll“ wurden und werden einschlieRlich
einer Bewertung durch den Bereitschaftsdienst der Abt. Strahlenschutz im BMK durch das
Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) im BMI Uber den festgelegten Verteiler an die Kon-
taktpunkte in den Bundesministerien, die Landeswarnzentralen in den Bundesldandern sowie
verschiedene Einsatzorganisationen ausgesendet.

Zu Frage 8:
» Wird man seitens Ihres Ministeriums MafSnahmen einleiten, damit aktuelle Meldungen

liber Zwischen- bzw. Stérfdlle auch fiir die Bevélkerung stets éffentlich ersichtlich sind?

Gemal Strahlenschutzgesetz 2020 ist das BMK zustandig fir die Information der Bevolkerung
in radiologischen Notféllen. Diese Information wird liber verschiedene Medien (APA, ORF-
Fernsehen/Rundfunk und BMK-Homepage: www.strahlenschutz.gv.at) zur Verfiigung gestellt.

Meldungen zu aktuellen radiologischen Ereignissen verschiedenster Ursache sind unter
www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/strahlenschutz/meldungen zu finden.

Zu Frage 9:
» Wenn ja, welche konkreten MafSnahmen werden Sie einleiten?

Wie bereits ausgefiihrt, gibt es fir Meldungen betreffend Storfalle und Unfalle in Kernkraft-
werken einen detaillierten Ablaufplan. Zusatzlich wurden in den letzten Jahren unter anderem
Textvorlagen fiir Pressetexte und ORF-Durchsagen durch das BMK ausgearbeitet. Diese sind
Teil der Osterreichischen Notfallvorsorge.

Dariiber hinaus werden Zusammenfassungen der Temelin Quickinfos in Zukunft ebenfalls auf
die Homepage des BMK gestellt werden
(www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/strahlenschutz/meldungen).

Zu den Fragen 10 und 11:
» Wenn ja, wann ist mit einer Umsetzung zu rechnen?
» Wenn nein, warum nicht?

Eines der letzten Ereignisse, bei denen die Osterreichische Bevolkerung wiederholt vom BMK
informiert wurde, waren die Waldbrande in Tschernobyl im April 2020. Bei diesen Waldbran-
den in der aufgrund der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 kontaminierten Sperrzone
wurde beflirchtet, dass radioaktive Stoffe aufgewirbelt und mit den Luftstrémungen in andere
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Lander Europas verfrachtet werden. Neben mehrfachen APA-Meldungen durch das BMK wur-
den auch wiederholt aktuelle Informationen auf die Homepage des BMK gestellt
(www.bmk.gv.at/themen/klima umwelt/strahlenschutz/meldungen).

Zusammenfassungen der Temelin Quickinfos werden ab Janner 2021 auf die Homepage des
BMK gestellt werden.

Leonore Gewessler, BA

iR f3)
< iy =
BUNDESMINISTERIUM FUR

KLIMASCHUTZ, UMWELT, ENERGIE,

MOBILITAT, INNOVATION UND

@n CHNOLOGIE
MTSSIGNATUR

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Datum

2020-11-23T15:52:36+01:00

Seriennummer

1871969199

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Prufinformation

Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at/

7von7

www.parlament.gv.at


http://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/strahlenschutz/meldungen

Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2020- 11- 23T15: 55: 36+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2020-11-23T15:52:36+0100
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-11-23T15:55:36+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




